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Koordinaten Gemeindeverwaltung  
 
 

Gemeindehaus: 
 
Bühlstrasse 2, 3036 Detligen 
 
Gemeindeverwaltung im 1. Stock 
Gemeindesaal 
Sitzungszimmer Gemeinderat im Erdgeschoss 
Allgemeines Sitzungszimmer im Untergeschoss 
Abwartswohnung im 2. Stock 
Zivilschutzanlage/weitere Räume im 2. Untergeschoss 
 
 
 
 
 Telefon:    031 825 61 06 

 
 E-Mail:    gemeinde@radelfingen.ch 

 
 Homepage:    www.radelfingen.ch 

 
 
 
Öffnungszeiten: Morgen Nachmittag 
 

Montag geschlossen 14.00 - 18.00 Uhr 

Dienstag  geschlossen 14.00 - 16.00 Uhr  

Mittwoch 08.30 - 11.30 Uhr  geschlossen 

Donnerstag 08.30 - 11.30 Uhr geschlossen 

Freitag 08.30 - 13.00 Uhr geschlossen 

 
 
Das Telefon wird während den Öffnungszeiten und bei geschlossener Verwaltung morgens von 
08.30 bis 11.30 Uhr und nachmittags von 14.00 bis 16.00 Uhr bedient. 
 
 
 

 
 
AHV-Zweigstelle Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
  
Bausekretariat  Dienstag und Donnerstag, Schalter- und 
      Telefonbedienung gemäss Öffnungszeiten 
 
 

mailto:gemeinde@radelfingen.ch
http://www.radelfingen.ch/
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Gemeindeversammlung 
 
Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2023 
 
An der Gemeindeversammlung nahmen 28 Personen (2,87% der Stimmberechtigten) teil. 
Das Budget 2024 wurde gemäss Antrag des Gemeinderates genehmigt. 
 
1. Budget 2024 

a. Genehmigung Budget 2024 

 Steueranlage mit 1.69 Einheiten 

 Liegenschaftssteueransatz 1,3‰ 
b. Informationen/Kenntnisnahmen 

 Finanzplan 2023 – 2028  

 Investitionsbudget 2024 
 
Die nächste, ordentliche Gemeindeversammlung findet am Montag, 3. Juni 2024 statt. 
 
Der Gemeinderat 
 

 
 
 

Gemeinderat / Kommissionen 
 

Nachbarn fahren Nachbarn 
 
Im November-Radelfinger haben wir das Projekt «Nachbarn fahren Nachbarn» vorgestellt. Ein 
nachbarschaftlicher, freiwilliger, gemeinnütziger Fahrdienst, welcher dem sozialen Kontakt und 
anderen Bedürfnissen des täglichen Lebens dient. Er stellt eine Ergänzung zum bewährten Rot-
kreuzfahrdienst dar. 
Wenn Sie vom Fahrdienst Gebrauch machen möchten, wenden Sie sich bitte direkt an eine Fahre-
rin oder Fahrer. Für die Fahrt wird eine Spesenentschädigung von CHF 0.80 pro Kilometer emp-
fohlen, welche Sie direkt nach der Fahrt begleichen. 
Weitere Informationen finden sie auf unserer Homepage www.radelfingen.ch unter der Rubrik 
«Behörde – Kommissionen – Sozial». 
 
Aktuelle Fahrerliste 

 Kontaktperson Mögliche Tage für Fahrten Umkreis km für Fahrten Spezielles 

 
 
 
@ 

Donatella Corbat 
Gewerbegasse 28, 3036 Detli-
gen 
079 230 87 19 
dona.corbat@bluewin.ch 

MO-DO, SA+SO 
auf Anfrage 

25km  

 
 
 
@ 

Hugo Fuhrer 
Sahlimatte 208, 3036 Detligen 
031 825 61 20 / 079 777 52 27 
hugo.fuhrer@bluewin.ch 

DI-SO 
25km  

(im Einzelfall und nach 
Absprache auch weiter) 

 

http://www.radelfingen.ch/
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@ 

Fredy Oegger 
Schafrain 2, 3036 Detligen 
031 822 06 84 / 076 431 26 26 
fredy.oegger@gmx.ch 

MO-MI 
(09:00-18:00 Uhr) 

30km  

 
 
 
@ 

Thomas Kessi 
Jucher 61a, 3036 Detligen 
078 766 39 19 
kessi@pizzaofen.com 

MO-FR 
(09:00-18:00 Uhr) 

25km  

 
Weiter suchen wir Fahrerinnen und Fahrer: 
 

 
ANMELDETALON 
Ich melde mich hiermit als freiwillige Fahrerin oder als freiwilliger Fahrer im Projekt „Nachbarn fahren Nachbarn“ an. 
Vorname / Name / Adresse __________________________________________________________________  
Telefon / Handy-Nr. ________________________________________________________________________   
E-Mail ___________________________________________________________________________________  
Mögliche Tage ________________________  Umkreis km ________________________________________  
Spezielles ________________________________________________________________________________  
Ort / Datum / Unterschrift _______________________________________________________  

Anlässlich meiner Anmeldung und meiner Unterschrift bin ich mit der Veröffentlichung meiner Personalangaben auf der Namenslis-
te einverstanden und nehme den Text zum Versicherungsschutz (siehe Radelfinger November 2023 oder Homepage) zur Kenntnis. 

Die Anmeldung ist der Gemeindeverwaltung Radelfingen, Bühlstrasse 2, 3036 Detligen oder per E-Mail an  
gemeinde@radelfingen.ch einzureichen. Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen die Gemeindeverwaltung Radelfingen, 
Stephanie Müller, Telefon 031 825 61 06 zur Verfügung. 

 

 

 
Schlossfluh, Oltigen (Bild 03.02.2024) 

 

mailto:gemeinde@radelfingen.ch
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Verwaltung / Informationen / Mitteilungen 
 

Gemeindewahlen vom 24. November 2024  
 
Der Gemeinderat hat die ordentlichen Gesamterneuerungswahlen, für die am 1. Januar 2025 be-
ginnende 4-jährige Amtsdauer, auf den 24. November 2024 festgesetzt.  
Eine allfällige Stichwahl würde am 22. Dezember 2024 stattfinden.  
 
Zu wählen sind:  
 
a) nach dem Mehrheitswahlverfahren (Majorz)  
 Gemeinde- und Gemeinderatspräsident/in (in einer Person)  

 
b) nach dem Verhältniswahlverfahren (Proporz)  
 7 Mitglieder des Gemeinderates  

 
Die Wahlvorschläge müssen bis spätestens am Montag, 14. Oktober 2024, 12.00 Uhr, im  
Besitze des Gemeindeschreibers sein.  
Jede Partei oder Wählergruppe kann sich mit eigenen Wahlvorschlägen an den Wahlen beteiligen.  
 
Formvorschriften (gemäss Organisationsreglement, Urnenwahlen)  
Jeder Wahlvorschlag muss schriftlich eingereicht werden und folgende Angaben enthalten:  
 Am Kopf eine auf die Herkunft hinweisende Bezeichnung (Partei, Gruppenbezeichnung)  

 Die Angaben der zu treffenden Wahl  
 Die Namen der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten mit Geburtsdatum, Beruf und 

Wohnadresse  

 Die deutlich lesbaren Unterschriften von mindestens 10 in Gemeindeangelegenheiten 
stimmberechtigten Personen mit Angabe von Name, Vorname, Jahrgang und Wohnort  

 
Ein/e Stimmbürger/in darf für eine Behörde nicht mehr als einen Vorschlag unterzeichnen. Der 
Name eines Kandidaten/einer Kandidatin für die Behörde darf nur auf einem Wahlvorschlag  
aufgeführt werden, es sei denn, ein/e Kandidat/in werde zugleich als Gemeindepräsident/in und 
als Ratsmitglied vorgeschlagen.  
Ein Wahlvorschlag kann höchstens so viele Namen wählbarer Personen enthalten, als für die  
Behörde Sitze zu vergeben sind. Bei den Proporzwahlen für den Gemeinderat darf ein Name  
zweimal auf dem Wahlvorschlag aufgeführt werden.  
 
Listenverbindungen sind nicht zulässig.  
 
Die im Majorzverfahren zu wählenden Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt der/des Ge-
meinde- und Gemeinderatspräsidenten/in nehmen auch an der Proporzwahl für die 7 Gemeinde-
ratsmitglieder teil.  
Wird der/die zur Gemeindepräsident/in gewählte nicht gleichzeitig in den Gemeinderat gewählt, so 
fällt von den in den Gemeinderat gewählten jene/r aus der Wahl, welche/r derselben Liste ange-
hört wie der/die Gemeindepräsident/in und dort am wenigsten Stimmen erhalten hat. Bei  
Stimmengleichheit ist die Reihenfolge auf der Liste massgebend, d.h. der/die später Genannte 
scheidet aus.  
 
Fällt ein/e Vorgeschlagene/r weg, so können ihn/sie die Unterzeichnenden des Vorschlages bis  
Freitag, 18. Oktober 2024, 12.00 Uhr durch eine/n andere/n ersetzen.  
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Innert der gleichen Frist können sie andere Mängel des Vorschlages beheben. Nach dieser Frist 
darf an den Wahlvorschlägen keine Änderung mehr vorgenommen werden.  
Werden bis zum Schluss der Anmeldefrist nicht mehr Wahlvorschläge eingereicht als Sitze zu  
besetzen sind, so gelangt das Verfahren der stillen Wahl zur Anwendung.  
 
Die Stimmabgabe kann wie üblich brieflich oder am Wahlsonntag im Wahllokal Detligen erfolgen.  
Es wird ausdrücklich auf die übrigen Bestimmungen des Organisationsreglementes und des Ur-
nenwahlreglementes aufmerksam gemacht.  
 
Der Gemeindeverwalter  
 

 

Aus der Einwohnerkontrolle Radelfingen: 
 
Der erste Monat des neuen Jahres gehört bereits der Vergangenheit an. Gerne informieren wir Sie 
über die Einwohnerbewegungen des vergangenen Jahres. 
 
Veränderungen im Jahr 2023 
 
Zuzüge: 81 Personen  Wegzüge: 65 Personen  Geburten: 12 
 
Bestand per 31.12.2023: 1'276 EinwohnerInnen 
 

 

Glasfasererschliessung Gemeinde Radelfingen 
 
Wir erhalten viele Anfragen aus der Gemeinde, wann die Erschliessung in unserer Gemeinde er-
folgt. Die Firma EW Aarberg ist diesbezüglich mit der Swisscom in Verhandlung. Sobald wir mehr 
erfahren, werden wir Sie über Homepage und Radelfinger informieren. 
 
Gemeindeverwalter 
 

 

Wohnungsbörse (Miet- und Verkaufsobjekte) Gemeindegebiet Radelfingen 
Diese Rubrik kann für die Liegenschaften auf dem Gemeindegebiet von Radelfingen gratis benützt 
werden.  
Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit der Publikation auf unserer Homepage 
www.radelfingen.ch. 
 
Inserate bitte an die Gemeindeverwaltung Radelfingen (siehe letzte Seite) senden. 
 

 
zu vermieten 
 
Studio mit Parkplatz an der Sunnhale 3, 3271 Radelfingen 
Auskunft: J. & R. Weber, 032 384 11 50 / 076 295 29 63 
 
Einstellhallenplatz, Gewerbegasse 25, 3036 Detligen 
auf den 1.5.2024 oder nach Absprache früher. 
Auskunft: Frau Trudi Köhli, 031 825 63 07 
 

Zu vermieten ab sofort 2 gedeckte Parkplätze 
"Alte Käserei" Hauptstrasse 7, 3036 Detligen. 
Miete pro Parkplatz Fr. 80.-- im Monat. 
Für weitere Auskünfte:  
Verwaltung Frau J. Streun, 079 / 334 52 59 

http://www.radelfingen.ch/
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Basisstufe / Primarschule 
 

Blockzeiten 
 

Die Schule Radelfingen schreitet voran!  
Wie in den vorhergehenden «Radelfinger» berichtet, wurde in Bezug auf die Verkehrssicherheit 
und der Situation Postautohaltestelle Radelfingen daran gearbeitet, die Sicherheit und das Verhal-
ten der Schüler:innen zu erhalten und zu verbessern. Es dürfen Erfolge und damit Verbesserun-
gen festgestellt werden. Auf diesen ersten positiven Signalen ruht sich die Schule und die Behörde 
nicht aus. Wir leiten weitere Massnahmen ein. Eine davon ist eine schon seit längerer Zeit pen-
dente Thematik -> die Blockzeiten. 
 

Die Thematik Blockzeiten ist in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht. Eine Umsetzung 
und Einführung war aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Einer der Gründe war, dass der 
Kindergarten, danach die Basisstufe, noch auf dem Jucher beheimatet war. Die unterschiedlichen 
Ankunfts- (und Abfahrtszeiten) des Postautos verhinderten eine sinnvolle Koordination der Unter-
richtszeiten für den Zyklus 1 und 2. 
 

Da nun fast alle Schüler:innen (Ausnahme Matzwil und Oberruntigen) in unserer Gemeinde die 
Schule in Radelfingen besuchen, ist eine Koordination der Unterrichtszeiten möglich geworden. 
Die Blockzeiten wurden von 08:45 Uhr bis 12:10 Uhr festgelegt. 
Dabei wurde der aktuelle Postautofahrplan und die Regelung, dass der Schulbus bis zum Jac-
quartplatz fährt, miteinbezogen.  
 

Weitere motivierende Gründe, sich der Thematik anzunehmen, waren: 
- Anfrage von diversen Eltern, welche zum Beispiel wünschen, dass die Kinder alle zur sel-

ben Zeit unterrichtet werden. 

- Herausforderung für Eltern und Tagesschule am Mittag: Die Kinder hatten (am Mittag – Mit-

tagsbetreuung) zu unterschiedlichen Zeiten Schulschluss. Dies erschwerte die Abläufe in 

der Tagesschule und bedingte grosse Flexibilität der Eltern. 

- Anpassung entspricht kantonalen Vorschriften: Ein zusätzlicher Grund, die Blockzeiten ein-

zuführen und umzusetzen ist, dass das kantonale Schulgesetz die Führung von Blockzeiten 

fordert. 
 

Es ergibt sich, dass auch die Situation Postautohaltestelle Radelfingen, im positiven Sinne betrof-
fen wird. Aktuell werden die Kinder, nach Schulschluss am Mittag, bis kurz vor der Abfahrt des 
Postautos Richtung Detligen, auf dem Schulareal zurückgehalten. Ab der Einführung der Blockzei-
ten, sind die Unterrichtszeiten und der Postautofahrplan kompatibel.  
 

So ergeben sich zusammengefasst folgende Optimierungen: 
• Unterrichtsende für alle gleich (Zyklus 1 und 2) 

• Entlastung Eltern und Tagesschule 

• Keine Wartezeiten auf Pausenplatz 

• Entlastung beim Postautohalteplatz 
 

Die Eltern, deren Kinder ab dem Schuljahr 2024/2025 in Radelfingen die Schule besuchen, wur-
den anlässlich eines Elterninfoabends (31. Januar 2024) sowie schriftlich, über die Veränderungen 
und Auswirkungen informiert. Die Einführung der Blockzeiten wurde mehrheitlich positiv aufge-
nommen. 
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Betreuungsgutscheine 
 
Eröffnung neue Gutscheinperiode Schuljahr 2024/2025 
Bitte denken Sie daran, sich für die Betreuungsgutscheine fürs neue Schuljahr 2024/2025 anzu-
melden. 
Erziehungsberechtigte, welche bereits Betreuungsgutscheine erhalten haben, werden ab dem 1. 
März 2024 per Mail automatisch von kiBon.ch informiert sobald die nächste Gutscheinperiode auf-
geschaltet ist. 
Erziehungsberechtigte, welche neu Betreuungsgutscheine beantragen wollen, müssen dies ab 
dem 1. März 2024 versuchen, jedoch sollte die neue Periode spätestens ab 1. April 2024 durch 
den Kanton im kiBon.ch aufgeschaltet sein. 
 
Automatischer Abgleich der Steuerdaten mit der definitiven Veranlagung  
Seit April 2022 ist es möglich, dass Eltern ihre Angaben zum massgebenden Einkommen direkt 
aus dem Steuersystem importieren können. Liegt bei diesen Fällen die definitive Veranlagung vor, 
können die Gemeinden neu per Februar 2023 die abgerufenen Steuerdaten automatisch mit der 
Veranlagung abgleichen. 
 

 
 

Vereine / Gewerbe / Hobby / Anlässe 
 
Nächste Vereins- und Behördenanlässe Radelfingen / Detligen / Frieswil  
Auszug aus dem Veranstaltungskalender der Kulturkommission 

 
Datum Verein/Organisator Art des Anlasses Ort 
 

Februar 2024 
03./ 07./ 09./ 10. Männerchor Eintracht Detligen Konzert + Theater im Gemeindehaus Detligen 

04. Kirchgemeinde Radelfingen 
Kirchensonntag (Gottesdienst 
gestaltet durch Freiwillige) 

Radelfingen 

09./ 10. VSG Mühlau Aarberg Speck - und Käseschiessen Aarberg Mühlau 

17./ 21./ 23./ 24. Männerchor Radelfingen Konzert + Theater im Sternen Detligen 

18. Kirchgemeinde Radelfingen 
Familien-Tauf-Gottesdienst mit den 
KUW 2. und 3. Klasse in der Kirche 

Radelfingen 

 

März 2024 
03. Kirchgemeinde Radelfingen Suppentag Radelfingen 

03.  Abstimmungssonntag  

16. Spielgruppe Igelrain 
Kinderkleider- und Spielzeugbörse im 
Gemeindesaal 

Detligen 

23. Spielgruppe Igelrain Tag der offenen Tür Radelfingen 

24. Kirchgemeinde Radelfingen 
Palmsonntagsgottesdienst mit  
Goldener Konfirmation 

Radelfingen 

29. Dörfliverein Frieswil Ostereiersuchen Frieswil 

29. 
Männerchor Detligen, 
Kirchgemeinde Radelfingen 

Karfreitag-Singen zur Predigt im Ge-
meindehaus 

Detligen 

31. Kirchgemeinde Radelfingen Ostergottesdienst mit Abendmahl Radelfingen 

31. Dorfgemeinschaft Ostermanigen Oster-Apéro Ostermanigen 
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April 2024 
06./ 13. Musikgesellschaft Detligen Jahreskonzerte im Gemeindehaus Detligen 

08.- 12. SC Radelfingen SCR-Kids Camp, Sportplatz Au Radelfingen 
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Anhang I 
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Anhang II 
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Nächste Ausgaben 
 

 
 
Nr. 110 /  08.04.2024  /  Redaktionsschluss 29.03.2024 
Nr. 111 /  15.07.2024  /  Redaktionsschluss 05.07.2024 
Nr. 112 /  09.09.2024  /  Redaktionsschluss 30.08.2024 
Nr. 113 /  04.11.2024  /  Redaktionsschluss 25.10.2024 
Nr. 114 /  09.12.2024  /  Redaktionsschluss 29.11.2024 
 
An der Erscheinung und Auflage des Radelfingers wird im laufenden Jahr vorerst nichts geändert. 
Allfällige Anpassungen werden erst ab 2025 vorgenommen. 
 
Gemeindeschreiber/Bauverwalter Jonas Balli 
 

 
Impressum  „Radelfinger„ 

 

 
 
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Radelfingen 
 
Adresse: Redaktion „Radelfinger“ 
 Gemeindeverwaltung Radelfingen 
 Bühlstrasse 2 
 3036 Detligen 
 
Redaktion: Verwaltungsteam 
 Tel: 031 825 61 06 
 
E-Mail: gemeinde@radelfingen.ch  
 
 

Der „Radelfinger„ wird auf Recycling-Papier gedruckt. 

 
 

 
 
Bedingungen für Publikationen/Beiträge 
 
Sämtliche Beiträge müssen jeweils bis Redaktionsschluss bei der Gemeindeverwaltung über die 
E-Mail-Adresse in folgenden Formaten vorhanden sein: 
 

 Word 

 Bilder im JPEG/TIF-Format 
 
 
Beiträge, welche nicht in diesen Formaten abgegeben werden, können nicht publiziert werden. 
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